
Landeshauptstadt Potsdam 
Wirtschaftsförderung 

Förderprogramm zur Unterstützung 
von kleinen Unternehmen und Kleinstunternehmen 

bei der Unternehmensgründung, -sicherung und -entwicklung 
in der Landeshauptstadt Potsdam 

Richtlinie 
über  die  Gewährung  von  Zuwendungen  zur  Verbilligung  von  Zinsleistungen  für 
Bankdarlehen (Zinssub-RL Wifö/12)

Einleitung 
Die Unterstützung von Vorhaben zur Neuschaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen ist ein 
zentrales Anliegen der kommunalen Wirtschaftsförderung in der Landeshauptstadt Potsdam. 
Besonders  unterstützungswürdig  sind  dabei  Maßnahmen  und  Initiativen,  die  von  kleinen 
Unternehmen und Kleinstunternehmen ausgehen, die das Rückgrat der Potsdamer Wirtschaft 
bilden.  Sie  gewährleisten  in  Potsdam  wirtschaftliche  Stabilität  und  Dynamik,  schaffen  und 
sichern Arbeitsplätze und fördern auf Grund ihrer Verwurzelung in der Stadt die lokale und 
regionale Entwicklung. 

1. Zuwendungszweck und Rechtsgrundlagen 
1.1 Die Landeshauptstadt Potsdam gewährt kleinen Unternehmen und Kleinstunternehmen auf der 

Grundlage  der  Kommunalverfassung  des  Landes  Brandenburg  in  der  Fassung  der 
Bekanntmachung vom 18. Dezember 2007 (GVBl.I/07, [Nr. 19], S.286), zuletzt geändert durch 
Artikel 15 des Gesetzes vom 23. September 2008 (GVBl.I/08, [Nr. 12], S.202, 207) und der 
Verordnung  über  die  Aufstellung  und  Ausführung  des  Haushaltsplans  der  Gemeinden 
(Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) vom 14. Februar 2008 (GVBl.II/08, 
[Nr. 03],  S.14), zuletzt geändert durch Verordnung vom 28. Juni 2010 (GVBl.II/10, [Nr. 38]) 
sowie nach Maßgabe dieser Richtlinie und im Rahmen der Festlegungen des Haushaltsplanes 
Zuwendungen zur Verbilligung von Zinsleistungen für Kredite/ Darlehen, die zur Finanzierung 
von  Investitionen  zur  Errichtung,  Erweiterung,  Modernisierung  und  zum  Erwerb  von 
Betriebsstätten aufgenommen werden. 

1.2 Ziel des Förderprogramms ist die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der kleinen Unternehmen 
und Kleinstunternehmen sowie Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen in Potsdam. 

1.3 Der Zuwendungszweck wird im Zuwendungsbescheid ausdrücklich bestimmt. 

1.4 Die Zuschüsse gemäß dieser Richtlinie sind zusätzliche und ergänzende Hilfen. Sie sollen nicht 
die öffentlichen Finanzierungshilfen des Bundes und des Landes Brandenburg ersetzen. Eine 
Förderung ist insbesondere nicht zulässig, wenn die geplante Maßnahme im Rahmen einer 
Landes-  oder  Bundesförderung  durchgeführt  werden  kann.  Eine  Doppelförderung  ist 
ausgeschlossen (Kumulierungsverbot).

1.5 Es  besteht  kein  Rechtsanspruch  auf  eine  Zuwendung  nach  dieser  Richtlinie.  Vielmehr 
entscheidet die Bewilligungsstelle aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel. 

1.6 Für  die  nach  dieser  Förderrichtlinie  ausgereichten  Zuschüsse  und  Festbeträge  gilt  die 
Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der Kommission vom 15. Dezember 2006 über die Anwendung 
der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf De-minimis-Beihilfen (ABl. L 379 vom 28.12.2006, S. 5-
10).  Die  Gesamtsumme  der  einem  Unternehmen  gewährten  „De-minimis“-Beihilfe  darf 
200.000 Euro bzw. 100.000 Euro bei Unternehmen, die im Straßentransportsektor tätig sind, 
bezogen auf einen Zeitraum von drei Kalenderjahren nicht übersteigen.
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2. Gegenstand der Förderung 
2.1 Es werden Zuwendungen zur Verbilligung der marktüblichen Darlehenszinsen für mittel- und 

langfristige  Bankkredite,  die  zur  Finanzierung  von  Investitionen  bei  Kreditinstituten 
aufgenommen werden, gewährt. Investitionen in diesem Sinne sind Baumaßnahmen und der 
Erwerb von beweglichen und unbeweglichen Wirtschaftsgütern zum Aufbau, zur Sicherung und 
Entwicklung  einer  Unternehmensexistenz,  die  zur  Erhaltung  und  Neuschaffung  von 
Arbeitsplätzen  beiträgt.  Dazu  gehört  bei  Existenzgründungen  auch  die  Beschaffung  eines 
ersten Lagers an Material, Handelsware und Ersatzteilen. 

2.2 Darüber  hinaus  können auch  Lieferantenkredite  zur  Finanzierung  von  Investitionen  im o.g. 
Sinne, die Aussagen über die Höhe des Darlehens, die Laufzeit, den Zinssatz sowie Tilgungs- 
und Zinszahlungsmodus enthalten,  bezuschusst  werden.  In  diesem Falle  tritt  an Stelle  der 
kreditausreichenden  Bank  das  kreditausreichende  Unternehmen  und  an  Stelle  des 
verbilligungsfähigen Bankdarlehens der verbilligungsfähige Lieferantenkredit. 

2.3 Ausgeschlossen von einer Zuwendung nach dieser Richtlinie sind: 
1. Kaufpreisfinanzierungen zum Erwerb von Grund und Boden sowie von Geschäftsanteilen, 
2. Kontokorrentkredite,  Vor-  und  Zwischenkredite,  Saisonkredite,  Verwandtendarlehen, 

Versicherungsdarlehen, Finanzierungskosten (z.B. Kreditprovision, Bereitstellungszinsen) ,
3. Investitionen, zwecks gewerblicher Vermietung oder Verpachtung, 
4. Unternehmen der öffentlichen Hand, oder solche, an denen diese unmittelbar Anteile hält, 
5. alle  durch  öffentliche  Mittel  finanzierten  Bankdarlehen  wie  z.B.  die  Programme  der 

Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) oder der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW),

6. Vorhaben, die bereits durch öffentliche Zuschüsse gefördert  werden, wie  z.B.  die KMU 
Förderung  im  Rahmen  der  nachhaltigen  Stadtentwicklung  oder  das  Programm  zur 
Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW).

Förderunschädlich  sind  durch  die  Bürgschaftsbank  Brandenburg  abgesicherte 
Hausbankdarlehen

3. Antragsberechtigte 
3.1 Antragsberechtigt  sind  eigenständige  kleine  Unternehmen  und   eigenständige 

Kleinstunternehmen mit ihrer Hauptniederlassung oder selbstständigen Zweigniederlassung in 
der Landeshauptstadt Potsdam. Als solche definiert werden Unternehmen nach der Empfehlung 
der EU-Kommission - AZ: K (2003) 1422 - vom 6.Mai. 2003 (Abl. L 124 vom 20.05.2003, S. 36 
ff). 

Somit sind antragsberechtigt die Unternehmen, die 
1. weniger als 50 Personen beschäftigen und 
2. einen Jahresumsatz oder eine Jahresbilanzsumme von höchstens 10 Mio. EUR erzielen und 
3. eigenständig sind. 

Das antragstellende Unternehmen ist insbesondere dann eigenständig, wenn es 
- keine Anteile von 25% oder mehr an einem anderen Unternehmen hält; 
- nicht zu 25% oder mehr unmittelbar im Besitz eines anderen Unternehmens bzw. einer 

öffentlichen Stelle oder im gemeinsamen Besitz mehrerer verbundener Unternehmen 
bzw. öffentlicher Stelle ist; 

- keine konsolidierte Bilanz erstellt und nicht im Abschluss eines Unternehmens enthalten 
ist, das eine konsolidierte Bilanz erstellt, und damit kein verbundenes Unternehmen ist. 

3.2 Im  Zuge  der  sektoral  und  räumlich  konzentrierten  Neuausrichtung  der  Brandenburger 
Wirtschaftsförderpolitik  „Stärken  stärken  -  Wachstum  fördern"   wurden  von  der 
Landesregierung  des  Landes  Brandenburg  Branchenkompetenzfelder  definiert.  Für  die 
Landeshauptstadt  Potsdam  umfassen  diese  die  Branchen  Automotive,  Biotechnologie/Life 
Science, Geowissenschaften, Medien/IKT und Tourismus. Des Weiteren wurde im Rahmen des 
städtischen Standortentwicklungskonzeptes die Sicherung des produzierenden Gewerbes zur 
Kernaufgabe  erklärt.  Neben  den  Branchenkompetenzfeldern  und  der  Sicherung  des 
produzierenden Gewerbes hat die Landeshauptstadt Potsdam die förderfähigen Branchen an 
die relevanten Wirtschaftszweige im ländlichen Raum ausgerichtet.
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Um eine effektive Verwendung der Fördermittel zu gewährleisten die zudem dem Bedarf der 
Landeshauptstadt  Potsdam  entspricht  sind  ausschließlich  kleine  Unternehmen  und 
Kleinstunternehmen aus  folgenden Wirtschaftszweigen  (entsprechend der  Klassifikation  der 
Wirtschaftszweige des Statistischen Bundesamtes, Ausgabe 2008) förderfähig: 

• Anbau mehrjähriger Pflanzen (Abschnitt A, Klasse 01.2)
• Verarbeitendes Gewerbe (Abschnitt C)
• Baugewerbe (Abschnitt F)
• Einzelhandel  (Abschnitt  G,  Klasse  47  (in  Verkaufsräumen))  mit  einer  maximalen 

Verkaufsfläche  von  100  m²,  einem Umsatz  von  maximal  1  Mio.  EUR und maximal  5 
Arbeitskräften  (ohne  Handelsketten,  Filialisten,  Apotheken  (Klasse  47.73), 
Brennstoffhandel (Unterklasse 47.99.1), Waffen und Munition (Unterklasse 47.78.9) sowie 
Backshops, Franchisenehmer und Selbstbedienungsbäckereien (Unterklasse 47.24).

• Campingplätze (Abschnitt I, Klasse 55.30.0)
• Restaurants,  Cafés,  Eisdielen  (Abschnitt  I,  Klasse  56.10.1  bis  Klasse  56.10.5)  ohne 

Restaurantketten und Franchisenehmer
• Information und Kommunikation (Abschnitt J)
• Forschung  und  Entwicklung  im  Bereich  Natur-,  Ingenieur-,  Agrarwissenschaften  und 

Medizin (Abschnitt M, Klasse 72.1)
• Ateliers für Textil-, Schmuck-, Grafik- u. ä. Design (Abschnitt M, Klasse 74.10)
• Fotografie (Abschnitt M, Klasse 74.20)
• Garten und Landschaftsbau (Abschnitt N, Klasse 81.30.1)
• Vermietung  von  Freizeitgeräten  (Abschnitt  N,  Klasse  77.21)  und  Vermietung  von 

Wasserfahrzeugen (Abschnitt N, Klasse 77.34)

Außerdem sind die produzierenden Gewerbe gemäß Anlage A und B zu dem Gesetz zur  
Ordnung des Handwerks (Handwerksordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. 
September  1998  (BGBl.  I  S.  3074)  zuletzt  geändert  durch  Artikel  2  des  Gesetzes  zur 
Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie im Gewerberecht und in weiteren Rechtsvorschriften 
vom 24. Juli 2009 (BGBl. I S. 2091) förderfähig. 

3.3 Unternehmen, die die Begriffsvoraussetzungen der Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche 
Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten (ABl. EU C 
244, 1.10.2004 und Abl. EU 2009/C 157/01 vom 10.07.2009) erfüllen, sind von der Förderung 
ausgeschlossen.

4. Zuwendungsvoraussetzungen 
4.1 Die  Investition  muss  in  der  Stadt  Potsdam  getätigt  werden.  Bei  Zuwendungen  für  Bau-

maßnahmen ist der Bereich Stadtentwicklung und Bauen der Stadtverwaltung zu beteiligen. 

4.2 Es können nur Zuwendungen für Vorhaben bewilligt werden, die zum Zeitpunkt der Erteilung 
des  Zuwendungsbescheides  noch  nicht  begonnen  worden  sind.  Als  Vorhabensbeginn  ist 
grundsätzlich  der  Abschluss  eines  der  Ausführung  zuzurechnenden  Lieferungs-  oder 
Leistungsvertrages  zu  werten.  Bei  Baumaßnahmen gelten  Planung,  Baugrunduntersuchung, 
Grunderwerb  und  Herrichten  des  Grundstückes  (z.B.  Gebäudeabbruch,  Planieren)  nicht  als 
Beginn des Vorhabens. 

4.3 Eine  erneute  Förderung  nach  dieser  Richtlinie  ist  möglich,  wenn  der  Antragsteller  alle 
Verpflichtungen  zur  Tilgung  des  Kredites  und  Zinszahlung  erfüllt  hat,  die  Gegenstand  der 
gewährten  Finanzhilfe  waren,  und  das  geförderte  Investitionsvorhaben  erfolgreich 
abgeschlossen hat. 

5. Art und Umfang, Höhe der Förderung 
5.1     Zuwendungsart: Projektförderung 

5.2     Finanzierungsart: Anteilsfinanzierung 

5.3     Form der Zuwendung: Zinssubvention
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5.4 Höhe der Förderung: Zinssubventionierung von 6 v.H. für das verbilligungsfähige Bankdarlehen 
bei einem mit der kreditausreichenden Bank vereinbarten marktüblichen Effektivzinssatz ≥ 10 
Prozent ermittelt nach der Preisangabenverordnung. 
Ist mit der kreditausreichenden Bank ein Zinssatz < 10 Prozent vereinbart, hat der Antragsteller  
generell einen eigenen Zinsanteil in Höhe von 4 Prozent zu tragen. 

5.5     Höchstbetrag: maximal 7.500 EUR kumuliert über fünf Förderjahre.

5.6 Dauer  der  Förderung:  ab  Inkrafttreten  dieser  Richtlinie  maximal  bis  zur  Erreichung  des 
Höchstbetrages. Die Höchstförderdauer beträgt dabei fünf Jahre. 

5.7 Die  Förderung  erfolgt  im  Rahmen der  De-minimis-Verordnung.  Es  gelten  die  besonderen 
Bestimmungen nach Nummer 1.6 dieser Richtlinie.

6 Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

6.1 Sind  mehr  Anträge  eingegangen,  als  Mittel  zur  Verfügung  stehen,  ist  der  Zeitpunkt  des 
Posteingangs maßgeblich.

6.2 Ist es aus zwingenden Gründen erforderlich vor Bekanntgabe des Zuwendungsbescheides mit 
dem Vorhaben zu beginnen, ist die Zustimmung zu einem vorzeitigen Maßnahmebeginn bei der 
Bewilligungsstelle  zu  beantragen.  Die  Zustimmung  zum  vorzeitigen  Maßnahmebeginn 
begründet keinen Anspruch auf Förderung. 
Vor  Antragstellung  wird  eine  Information  und  Beratung  zum  Förderprogramm  und  den 
Förderschwerpunkten  in  Potsdam  durch  die  Wirtschaftsförderung  der  Landeshauptstadt 
Potsdam empfohlen. 

7. Verfahren 
7.1 Antragsverfahren 

7.1.1 Der Antragsteller hat das Antragsformular vollständig ausgefüllt mit 
•      der Erklärung der kreditausreichenden Bank (Anlage 1), 
• der Investitionsgüterliste (Anlage 2), 
• der Erläuterungen zur Art der Investition (Anlage 3),
• einer Kopie des Darlehensvertrages
• dem Zins- und Tilgungsplan
• einer Kopie des Bürgschaftsvertrages (sofern zutreffend)
• einer Kopie der Gewerbeanmeldung (soweit zutreffend),
• einer Kopie des Handelsregisterauszugs (soweit zutreffend),
• einer Kopie über die Eintragung in die Handwerksrolle (soweit zutreffend),
• der Bestätigung der Handwerkskammer, dass das antragstellende Unternehmen zu den 

Unternehmen des produzierenden Handwerks gemäß Anlage A und B zu dem Gesetz zur  
Ordnung des Handwerks (Handwerksordnung) gehört (soweit zutreffend),

• der Erklärung zu anderweitig beantragten oder erhaltenen Förderungen (Einhaltung der 
„De-minimis“-/Kleinbeihilfen-Regelung - soweit zutreffend),

• der  Baugenehmigung  und  den  Nachweis  über  Grundstückseigentum  bzw. 
Erbbauberechtigung durch beglaubigten Grundbuchauszug (soweit zutreffend) und

in einfacher Ausfertigung bei nachfolgender Bewilligungsstelle einzureichen: 

Postanschrift: Landeshauptstadt Potsdam 
Bereich Wirtschaftsförderung 
14461 Potsdam 
Sitz: Stadthaus, Friedrich-Ebert-Straße 79 / 81, 14469 Potsdam
Zimmer 1.089 / Zimmer 107 
Telefon: 0331 – 289 2888 
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7.1.2 Wird  ein  Lieferantenkredit  in  Anspruch  genommen,  so  ist  der  Antrag  über  das 
kreditausreichende Unternehmen einzureichen. 

7.1.3 Antragsformulare  sind  bei  der  Bewilligungsstelle  oder  im  Internet  unter 
www.potsdam.de/wirtschaft erhältlich.

7.2 Bewilligungsverfahren 
7.2.1 Die Bewilligungsstelle prüft die Antragsunterlagen gemäß den Bestimmungen dieser Richtlinie 

und  erteilt  im  Rahmen  der  verfügbaren  Haushaltsmittel,  sofern  die 
Zuwendungsvoraussetzungen  gegeben  sind,  den  Zuwendungsbescheid  schriftlich.  Ein 
Exemplar erhält der Antragsteller und ein Exemplar verbleibt bei der Bewilligungsstelle.

 
7.2.2 Wird  im  Ergebnis  der  Antragsprüfung  die  Feststellung  getroffen,  dass  die 

Zuwendungsvoraussetzungen  nicht  erfüllt  werden,  erhält  der  Antragsteller  von  der 
Bewilligungsstelle  einen  ablehnenden  Bescheid.  Soweit  dem  Antrag  des 
Zuwendungsempfängers  ganz  oder  teilweise  nicht  entsprochen  wird,  ist  dies  schriftlich  zu 
begründen. 

7.3 Auszahlungsverfahren 
7.3.1 Die  kreditausreichende  Bank  hat  der  Bewilligungsstelle  auf  Anforderung  quartalsweise  die 

Höhe  geleisteter  Zinszahlungen  auf  einem  Formblatt  mitzuteilen.  Das  Formblatt  erhält  die 
kreditausreichende Bank von der Bewilligungsstelle. Für das 4. Quartal des jeweiligen Jahres 
muss die Mitteilung aus haushaltstechnischen Gründen bis spätestens 12. Dezember, Datum 
des  Posteinganges  bei  der  Stadtverwaltung  Potsdam,  erfolgen.  Bei  Nichteinhaltung  dieses 
Termins  ist  die  Überweisung  des  Zinszuschusses  nicht  möglich  und  der  vorab  bewilligte 
Zinszuschuss verfällt. 

7.3.2 Die  Auszahlung  des  Zinszuschusses  erfolgt  quartalsweise  nach  Erteilung  des 
Zuwendungsbescheides gemäß Pkt.  7.2.1 und der Mitteilung der  kreditausreichenden Bank 
über die Höhe erfolgter Zinszahlungen. 

7.3.3  Die  Bewilligungsstelle  überweist  den  Zinszuschuss  auf  das  im  Antrag  angegebene 
Geschäftskonto des Antragstellers. 

7.4 Verwendungsnachweisverfahren 
7.4.1 Die Verwendung des Zinszuschusses ist  innerhalb  von sechs Monaten nach Beenden des 

bezuschussten  Investitionsvorhabens  der  Bewilligungsstelle  nachzuweisen.  Der 
Verwendungsnachweis ist  zweifach bei  der Bewilligungsstelle einzureichen und besteht aus 
einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis. 

7.4.2 Ist  das  bezuschusste  Investitionsvorhaben  nicht  bis  zum  Ablauf  des  Haushaltsjahres 
abgeschlossen, ist durch den Zuwendungsempfänger binnen zwei Monaten nach Ablauf des 
Haushaltsjahres über die vorgenommenen Investitionen ein Zwischennachweis zu führen.

7.5 Zu beachtende Vorschriften 
7.5.1 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den Nachweis und 

die Prüfung der Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides 
einschließlich der Rückforderung gewährter Zuwendungen gelten neben den in dieser Richtlinie 
getroffenen  Festsetzungen  die  Bestimmungen  der  Dienstanweisung  über  die  Bewilligung, 
Auszahlung  und  Verwendung  von  Zuwendungen  (allgemeine  Förderungs-  und 
Bewirtschaftungsgrundsätze)  der  Stadt  Potsdam  vom  02.04.2002  i.V.m.  §§  23,  44  der 
Landeshaushaltsordnung  (LHO)  und  die  dazu  erlassenen  Verwaltungsvorschriften 
(veröffentlicht im Amtsblatt für Brandenburg, 11. Jahrgang, Nr. 41 vom 18. September 2000 
zuletzt geändert und veröffentlicht im Amtsblatt 11/2011 vom 23. März 2011). Zudem sind die 
Allgemeinen  Nebenbestimmungen  für  Zuwendungen  zur  Projektförderung  (ANBest-P) 
Bestandteil jedes Bewilligungsbescheides.
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7.5.2 Wenn der Antragsteller im Antrag unrichtige oder unvollständigen Angaben macht, die sich auf 
subventionserhebliche Tatsachen beziehen,  muss der  Antragsteller  mit  der  Eröffnung eines 
Ermittlungsverfahrens  wegen  des  Verdachtes  des  Subventionsbetruges  nach  §  264 
Strafgesetzbuch  (StGB)  In  der  Fassung der  Bekanntmachung vom 13.11.1998 (BGBl.  I  S. 
3322) zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.06.2011 (BGBl. I  S. 1266) m.W.v. 01.07.2011 
rechnen.

8. Geltungsdauer 
Die  Bestimmungen  dieser  Richtlinie  treten  am  01.01.2012  in  Kraft  und  gelten  bis  zum 
31. Dezember 2013. Gleichzeitig wird die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur 
Verbilligung von Zinsleistungen für Bankdarlehen vom 22. September 2005 außer Kraft gesetzt.
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